
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

15.12.2021 

 

Entscheidung zur Akkreditierung des Studiengangs Soziale Arbeit (B.A.) an der SRH 

Hochschule in Nordrhein-Westfalen 

 

Sehr geehrte Frau Dr. Gleißberg,  

 

die Akkreditierungskommission der SRH Hochschulen beschließt nach erfolgreicher 

Systemakkreditierung der SRH Hochschule in Nordrhein-Westfalen im September per 

Umlaufbeschluss im Dezember 2021 die Akkreditierung des Studiengangs Soziale 

Arbeit (B.A.) mit folgender Auflage und Empfehlungen: 

 

Auflage:  Bei den allgemeinen Qualifikationszielen und den Modulbeschreibungen 

müssen geeignete Verben verwendet werden, um die Kompetenzen einer 

höheren Taxonomiestufe anzuzeigen.  

 

Empfehlung 1: Es wird empfohlen, eine Analyse mit Stakeholdern durchzuführen. 

 

Empfehlung 2: Die Gutachter*innen empfehlen, den Fachbereich Public Health in  

  Verbindung zur sozialen Arbeit im Curriculum zu verankern.  

 

Empfehlung 3: Es wird empfohlen, die berufsbegleitend Studierenden zur  

 Doppelbelastung von Studium und Beruf systematisch zu befragen und  

daraus handlungsrelevante Schlussfolgerungen für das Studium zu ziehen. 

 

Empfehlung 4: Die Gutachter*innen empfehlen, für die praktischen Prüfungsformen  

 Praxishandbuch und Lerntagebuch standardmäßig einzusetzen.  
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Der Studiengang Soziale Arbeit (B.A.) wird gemäß des internen 

Qualitätsmanagementsystems bis zum 30.09.2028 akkreditiert. Der Nachweis der 

Auflagenerfüllung und der Auseinandersetzung mit den Empfehlungen wurde 

fristgerecht in Form eines Berichts im Juli 2021 beim QM-Board eingereicht.  

 

Sollten Sie Einwände gegen die Akkreditierungsentscheidung haben, bitten wir Sie, diese 

dem QM-Board innerhalb von zwei Wochen, d. h. bis zum 31.12.2021 unter Angabe der 

Gründe schriftlich mitzuteilen. 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 


